
 
 

 
 

Diese Veröffentlichung erfolgt nachrichtlich. Der V erwaltungsakt wird ortsüblich bekannt 
gemacht in dem Amtsblatt der Verbandsgemeinde Emmel shausen für die Ortsgemeinden 
Halsenbach, Kratzenburg und Ney sowie im Amtsblatt der Stadt Boppard. 
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Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren 
 Kratzenburg 

Telefon: 06761/9402-39 
Telefax: 06761/9402-75 

Az.: 61070 HA.10.2 E-mail: Landentwicklung-RNH@dlr.rlp.de 
Internet: www.dlr.rlp.de 

 
 
 

Ladung zur Bekanntgabe des durch Nachtrag IV geände rten Flurbereini-
gungsplanes und zum Anhörungstermin 

über den Inhalt des geänderten Flurbereinigungsplan es 
 
 
I. Im vereinfachten Flurbereinigungsverfahren Kratzenburg , Rhein-Hunsrück-

Kreis wird den Beteiligten der durch Nachtrag IV geänderte Flurbereinigungsplan 
gemäß §§ 59 Abs. 1 und 60 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 16.03.1976 (BGBl. I Seite 546), zuletzt geändert durch Arti-
kel 17 des Gesetzes vom 19.12.2008 (BGBl I Seite 2794),  

 
am Montag, 19. Oktober 2009 

vormittags von 10.30 Uhr bis 11.00 Uhr  

im DLR Rheinhessen-Nahe-Hunsrück, 

Schloßplatz 10, Zimmer 2, 55469 Simmern 
 

bekannt gegeben. 
 
Der Flurbereinigungsplan liegt in dieser Zeit zur Einsichtnahme für die Beteiligten 
aus. Beauftragte des DLR werden die neue Feldeinteilung erläutern, Auskünfte er-
teilen und auf Antrag einzelne Beteiligte in ihre neuen Grundstücke örtlich einwei-
sen. Es liegt im eigenen Interesse der Beteiligten, diesen Termin, der eigens zur 
Auskunftserteilung und Erläuterung bestimmt ist, wahrzunehmen. Im Anhörungs-
termin (vgl. Ziffer II. dieser Ladung) besteht erfahrungsgemäß nicht die Möglich-
keit, eingehende Auskünfte über die Abfindung einzelner Teilnehmer zu erteilen. 
 
Jeder vom Nachtrag IV betroffene Teilnehmer erhält einen Nachweis des Neuen 
Bestandes aus dem geänderten Flurbereinigungsplan zugestellt. Der Nachweis  
ist zu den Terminen mitzubringen. Wenn Teilnehmer Bevollmächtigte benannt ha-
ben oder Vertreter bestellt sind, geht der Nachweis an den Bevollmächtigten bzw. 
Vertreter. 

 
 
 
 



 
II. Zur Anhörung der Beteiligten über den Inhalt des durch Nachtrag IV geänderten 

Flurbereinigungsplanes wird hiermit gemäß §§ 59 Abs. 2 und 60 FlurbG Termin 
anberaumt auf 

Montag, 19. Oktober 2009 vormittags um 11 Uhr 

im DLR Rheinhessen-Nahe-Hunsrück, 

Schloßplatz 10, Zimmer 2, 55469 Simmern 
 

zu dem die von diesem Nachtrag Betroffenen hiermit geladen werden. 
Widersprüche gegen den Inhalt des  durch Nachtrag IV geänderten  Flurbe-
reinigungsplanes  müssen die Beteiligten zur Vermeidung des Ausschlusses 
entweder im Anhörungstermin vorbringen oder innerhalb einer Frist von zwei Wo-
chen, beginnend mit dem 20.09.2009 schriftlich oder zur Niederschrift beim 
Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinhessen-Nahe-Hunsrück, 
Dienstsitz Simmern erheben. Die im Anhörungstermin vorgebrachten Widersprü-
che sind in eine Verhandlungsniederschrift aufzunehmen. Die schriftlichen Wider-
sprüche müssen innerhalb der zweiwöchigen Frist beim 
 

Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) 
Rheinhessen-Nahe-Hunsrück 

Schloßplatz 10 
55469 Simmern 

 
oder 

 
Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) 

Rheinhessen-Nahe-Hunsrück 
Rüdesheimer Str. 60 - 68 

55545 Bad Kreuznach 
 
eingegangen sein. Hierauf wird besonders hingewiesen. 
Vorherige Eingaben oder Vorsprachen beim DLR oder b ei sonstigen Stellen 
sind zwecklos und haben keinerlei rechtliche Wirkun gen. 
Beteiligte, die keine Widersprüche zu erheben haben , oder erhobene Wider-
sprüche nicht aufrechterhalten wollen, brauchen zum  Anhörungstermin 
nicht zu erscheinen. 
Wer an der Wahrnehmung des Termins verhindert ist, kann sich durch einen Be-
vollmächtigten vertreten lassen. Der Bevollmächtigte muss seine Vertretungsbe-
fugnis durch eine ordnungsgemäße Vollmacht   nachweisen, die auch nachge-
reicht werden kann. Dies gilt auch für Eheleute, falls sie sich gegenseitig vertreten. 
 

 
Im Auftrag  
 
Frowein 
(Abteilungsleiter) 
 
 
Rechtsbehelfsfristen werden mit dieser Veröffentlichung nicht in Gang gesetzt. Die 
Rechtsmittelfristen richten sich nach den öffentlichen Bekanntmachungen. 

 


